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Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskonsulari-
schen Vertretung der Tunesischen Republik in Hamburg ernannten 
Herrn Nader BOUSRIH am 8. Januar 2021 das Exequatur als 
Konsul erteilt. Der Konsularbezirk umfasst die Länder Hamburg, 
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein.

Das der bisherigen Konsulin, Frau Sonia BEN AMOR EP MIS-
SAOUI, am 20. November 2015 erteilte Exequatur ist erloschen.

AmtsBl. M-V 2021 S. 34 

Erlöschen/Neuerteilung eines Exequaturs
– Konsulat der Tunesischen Republik –

Bekanntmachung der Ministerpräsidentin – Staatskanzlei

Vom 8. Januar 2021
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In Satz 2 erster Halbsatz wird das Wort „den“ durch das Wort 
„das“ ersetzt.

Schwerin, den 12. Januar 2021
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Vierzehnte Änderung der Satzung des Versorgungswerkes  
der Rechtsanwälte in Mecklenburg-Vorpommern

AmtsBl. M-V 2020 S. 594

– Berichtigung – 

In der Bekanntmachung „Vierzehnte Änderung der Satzung des Versorgungswerkes der Rechtsanwälte in Mecklenburg-Vorpommern“ 
vom 18. November 2020 (AmtsBl. M-V S. 594) wird die Nummer 2 Buchstabe a wie folgt berichtigt:
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bezug je angefangene 16 Seiten 1,25 Euro, vorliegende Ausgabe 3,75 Euro. Die Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versand.
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Bei dem Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern ist 
eine Stelle für

eine Vorsitzende Richterin/einen Vorsitzenden Richter  
am Landessozialgericht 

(BesGr. R 3 BBesO)

zu besetzen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit weit überdurchschnittlichen 
Fachkenntnissen und vielseitigen sozialrichterlichen Erfahrun-
gen, die sich in der Rechtsprechung bzw. im staatsanwaltschaftli-
chen Dienst besonders bewährt hat. Urteilsvermögen und Ent-
schlusskraft, Kooperationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick sowie 
Belastbarkeit sollten besonders ausgeprägt sein.

Aus personalwirtschaftlichen Gründen ist die Ausschreibung auf 
Bedienstete des Landes Mecklenburg-Vorpommern beschränkt, 
die die Voraussetzungen des § 10 Absatz 1 und des § 122 des 
Deutschen Richtergesetzes erfüllen.

Das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern ist bestrebt, 
den Frauenanteil in Beförderungsämtern zu erhöhen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bewerbungen sind innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausschreibung auf dem Dienstweg zu richten an:

 Justizministerium 
 Mecklenburg-Vorpommern 
 Puschkinstraße 19 – 21 
 19055 Schwerin

Wegen der erforderlichen Bewerbungsunterlagen kann auf die 
Personalakten Bezug genommen werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass dem Präsidialrat Personalakten nur mit Zustimmung 
der Bewerberin/des Bewerbers vorgelegt werden dürfen.

Schwerin, den 13. Januar 2021

Justizministerium
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Stellenausschreibungen


